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I. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zu-

letzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplans

nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und

gültigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 06.02.2020 wird Folgendes festgesetzt:
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II. Örtliche Bauvorschriften

1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen 
über Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1. Dachform und Dachneigung

Auf den Hauptgebäuden gilt für Dachformen und Dachneigungen:

• Die Wahl der Dachform ist frei.

1.2. Fassaden- und Dachgestaltung

Für die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:

• Bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind stark reflektierende und spiegeln-

de Materialien - ausgenommen Glas – unzulässig.

• Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig.

• Aufbauten (z.B. Aufständerungen) zur Nutzung der Sonnenenergie sind im Rahmen der Mindestanforde-

rung nach der jeweils geltenden EnEV bis maximal 1m über der Dachfläche zulässig. Liegende Module

sind grundsätzlich erlaubt.

2. Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs.1 Nr.2 LBO)

Für Werbeanlagen gilt:

• Das Anbringen von Werbung ist nur an der „Stätte der eigenen Leistung“ zulässig und darf nur am Ge-

bäude, nicht auf dem Dach, erfolgen. 

• Lauflicht-und Wechsellichtanlagen sind unzulässig.

3. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter 
sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1. Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen

Für die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke gilt:

• Freistehende bzw. gebäudeunabhängige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nicht zulässig.

• Windkraftanlagen sind nicht zulässig.
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 06.02.20 für die Sitzung am 04.03.20

Bearbeiter:

A. Gorgol / A. Philipp

Gottlieb-Daimler-Str. 2
88696 Owingen
07551/83498-0

info@buero-gfroerer.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Stadt Tettnang, den ..……………….

……………………………………………………………..

Bruno Walter (Bürgermeister)


